
TISCHVORLAGE

Begründung:
Die mit Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Darß/Fischland vom 27.07.2021, Nr. 1-14/2021, in Kraft
getretene Vergabeordnung des Amtes Darß/Fischland war aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben im
Vergaberecht, insbesondere dem Inkrafttreten des Tariftreue- und Vergabegesetzes Mecklenburg-Vorpommern (TVgG
M-V) sowie der Vergabe- und Mindestarbeitsbedingungen-Verfahrensordnung (VgMinArbV M-V), zu aktualisieren.

Im Zuge dieser Aktualisierung erfolgte eine grundlegende Überarbeitung der Vergabeordnung, insbesondere
hinsichtlich der Darstellung der Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe sowohl innerhalb des Amtes als auch innerhalb
der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe sowie im Abwasserzweckverband Darß, um die Beschaffungsvorgänge zu
beschleunigen und den Anwendern einen detaillierten Handlungsleitfaden zur Verfügung zu stellen.

gez. N. Never
Zentrale Vergabestelle

Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss des Amtes Darß/Fischland beschließt in seiner Sitzung am 26.03.2025 die Vergabeordnung in
der vorliegenden Fassung anzuwenden.

erstellt am 20.03.2025 Vorlage-Nr. 1-026/25 Amtsleiter

Fachbereich Verwaltungsleitung Einreicher Norman
Never

Kenntnis LVB Gez. i.V. Prehl

Beratungsfolge/Gremium Datum Behandlung/Empfehlung Öffentlichkeitsstatus

Amtsausschuss 26.03.2025 Entscheidung Ö

Neufassung der Vergabeordnung des Amtes Darß/Fischland

Gesamtkosten:
EUR □ keine finanzielle Auswirkungen

Finanzierung
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung,
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im aktuellen
Haushaltsplan vorhanden:

Produkt/Konto: Betrag:

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Produkt/Konto: Betrag:

Über- oder außerplanmäßige
Aufwendung oder Auszahlung

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50(1) KV M-V nur zulässig, wenn sie
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das einreichende
Fachamt!)

Beteiligung Amt für Finanzen: gez. Prehl



Beschluss-Nr.

Gremium Sitzungs-
datum

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung

Amtsausschuss 26.03.2025 11


